
Auszug aus der Satzung  
des vereins der freunde der MDH

§ 1 	Der Verein der Freunde der MEDIADESIGN Hochschule e. V. mit Sitz 
in der Claudius-Keller-Straße 7, 81669 München verfolgt ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung.

	Z weck des Vereins ist die Förderung der Bildung sowie die Förderung 
der Mildtätigkeit.

	D er Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Förde-
rung des Studiums/der Ausbildung von begabten, sozial schwachen 
Personen an der MEDIADESIGN Hochschule für Design und Informa-
tik durch Vergabe von Stipendien zur Unterstützung der Ausbildung. 
Die Studienbeihilfen an die Studenten werden nur zur Beseitigung der 
wirtschaftlichen Notlage gegeben. Die Mittel werden nicht zur freien 
Verfügung der Studenten gewährt.

	D er Zweck wird weiterhin verwirklicht durch die Einrichtung und Pflege 
einer Bibliothek, Förderung der Teilnahme an Wettbewerben und 
Ausschreibungen, Durchführung von Studienreisen, Errichtung und 
Bereitstellung von technischen Einrichtungen zu Übungszwecken und  
Förderung von einzelnen Studienprojekten im Rahmen der Erstellung 
von Semester- und Diplomarbeiten.

§ 2	Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.

§ 3	Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins.

§ 4 	Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körper-
schaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden.


